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Einreicher:
Stadtverordneter Kirsch, Fraktion Bürgerbündnis-FDP

Betreff:
Jahresabschlüsse

Erstellungsdatum 13.02.2018
Eingang 922:

Datum der Sitzung: 07.03.2018

Anlass des Auskunftsersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgKVerf.:

Laut § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg muss der geprüfte Jahresabschluss am 
Ende des darauf folgenden Jahres der Stadtverordnetenversammung zur Fertigstellung vorliegen.

Ich frage den Oberbürgermeister:

Was sind die ungeprüften Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015 und 2016 und wie wird das 
Ergebnis 2017 in der Tendenz mit Stand 01.02. 2018 sein, wie hoch sind die liquiden Mittel zum 
31.12.2017 und wie wird der Oberbürgermeister sicherstellen, dass sich zukünftig die Verstöße gegen 
die Kommunalverfassung nicht wiederholen?

W. Kirsch
Fraktionsvorsitzender
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